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Zusammenfassung 

Trotz der Bemühungen der ILO ist bisher kein funktionierendes in-
ternationales Arbeitsrechtsregime entstanden. Im Gegenteil: Die 
verschärfte, auch institutionelle Konkurrenz im Zuge der Globali-
sierung setzt bestehende Maßnahmen zum Schutz von Beschäf-
tigten unter Druck. 

Neben den bisher gescheiterten Bemühungen, den Schutz von 
Kernarbeitnehmerrechten im multilateralen Handelssystem zu ver-
ankern, gibt es Ansätze, diese Rechte direkt gegenüber transnati-
onalen Unternehmen (Verhaltenskodizes), unilateral in den 
Präferenzzollsystemen und über entsprechende Klauseln in bilate-
ralen und regionalen Handels- und Investitionsabkommen durch-
zusetzen. Da der notwendige Druck für die direkte Strategie 
nachzulassen scheint, der Anreiz der Präferenzzollsysteme ange-
sichts der niedrigen GATT-Zollsätze sinkt, ist die bilaterale und re-
gionale Strategie vielversprechend. 

Spezifische Arbeitsrechtsklauseln finden sich in einigen Abkom-
men der USA, eher allgemeine Vereinbarungen in Abkommen der 
EU. Die US-Bestimmungen sehen meist die Verpflichtung auf die 
Einhaltung nationalen Arbeitsrechts vor, aber es gibt auch weiter-
gehende Vereinbarungen, die sich an den ILO-Kernarbeitsnormen 
orientieren. Die EU fokussiert nicht auf enggeführte und sankti-
onsbewehrte Arbeitsrechtsklauseln, sondern auf den politischen 
Dialog und technische Unterstützung zur Verbesserung der Einhal-
tung von Menschenrechten und sozialen Standards. 

Neben der regelmäßigen Unterordnung der arbeitsrechtspoliti-
schen Agenda unter außenpolitische und außenwirtschaftspoliti-
sche Erwägungen sind vor allem zwei Probleme von 
Arbeitsrechtsklauseln zu erwähnen: Erstens hängt ihre effektive 
Durchsetzung vom Vorhandensein starker lokaler Akteure ab; ge-
rade die Abwesenheit solcher Akteure (insbesondere Gewerk-
schaften) macht aber den Außendruck über Arbeitsrechtsklauseln 
erst nötig. Zweitens sind Arbeitsbeziehungen nationalspezifisch 
institutionalisiert und politisiert. Abwehrmaßnahmen gegen Au-
ßendruck sind daher nicht nur bei massiven Verstößen wahr-
scheinlich. 

Außendruck durch Arbeitsrechtsklauseln in Handelsvereinbarun-
gen kann nationale Anstrengungen zur Verbesserung der Einhal-
tung von fundamentalen Arbeitnehmerrechten nie ersetzen, 
sondern nur ergänzen bzw. ermöglichen. Die Förderung demokra-
tischer und starker lokaler Akteure muss daher im Mittelpunkt der 
Anstrengungen von Gewerkschaften in OECD-Ländern stehen. 
Auch die beste Arbeitsrechtsklausel kann aber nicht die 
grundlegenden Probleme der Welthandelsordnung beseitigen. 
Daher muss der Druck in Richtung einer kohärenten, gerechten 
Weltwirtschaftsordnung erhöht werden. 



Handels- und Investitionsabkommen FES Briefing Paper Februar 2005  Seite 

 
 

3

1. Globalisierung ohne internationales 
Arbeitsrechtsregime  

Die tripartistische und konsensorientierte ILO hat 
es bisher nicht vermocht, ihren 182 Konventio-
nen zu internationalen Arbeitsstandards und – 
rechten Geltung zu verschaffen. Tatsächlich führt 
die verschärfte internationale Konkurrenz dazu, 
dass es immer wahrscheinlicher wird, dass – wie 
es in der ILO-Präambel heißt – „die Nichteinfüh-
rung wirklich menschenwürdiger Arbeitsbedin-
gungen durch eine Nation die Bemühungen 
anderer Nationen um Verbesserung des Loses der 
Arbeitnehmer in ihren Ländern“ hemmt. Hinzu 
kommen auch nach der Demokratisierungswelle 
nach Ende des Kalten Krieges politische Beweg-
gründe autoritärer Regime, Arbeitnehmerrechte 
und vor allem Gewerkschaften zu unterdrücken. 

Die ILO hat allerdings entscheidenden 
Anteil daran, dass heute ein breiter Konsens über 
die wichtigsten zu schützenden Arbeitnehmer-
rechte besteht. Diese so genannten Kernarbeit-
nehmerrechte sind in der Declaration on Funda-
mental Principles and Rights and Work von Juni 
1998 zusammengefasst: 

• Vereinigungsfreiheit (Konvention Nr. 87 von 
1948, 142 Ratifizierungen); 

• Recht auf Kollektivverhandlungen (Konventi-
on Nr. 98 von 1949, 154 Ratifizierungen); 

• Verbot von Kinderarbeit bzw. besonders aus-
beuterischen Formen der Kinderarbeit (Kon-
ventionen Nr. 138 von 1973 und Nr. 182 von 
1999, 135 und 150 Ratifizierungen); 

• Verbot von Zwangsarbeit (Konventionen 
Nr. 29 von 1930 und Nr. 105 von 1957, 164 
und 162 Ratifizierungen); 

• Verbot von Diskriminierung in Beschäftigung 
und Beruf (Konvention Nr. 111 von 1958, 
160 Ratifizierungen); 

• Beseitigung von geschlechtsspezifischer 
Lohndiskriminierung (Konvention Nr. 100 von 
1951, 161 Ratifizierungen). 

 

Die internationale Gewerkschaftsbewe-
gung ist bisher mit ihrem Versuch gescheitert, 
die Einhaltung der Kernarbeitnehmerrechte 
durch ihre sanktionsbewehrte Verankerung im 
Welthandelssystem zu verbessern. Die WTO hat 
sich für nicht zuständig erklärt. Dies ist vorder-
gründig auf einen Nord-Süd-Konflikt zurückzu-
führen, denn vor allem die Regierungen von 
Entwicklungs- und Schwellenländern haben die 

Vorschläge von USA und EU zurückgewiesen, 
wenigstens eine Arbeitsgruppe zum Thema Sozi-
alstandards und Welthandel einzusetzen. Tat-
sächlich ist der Konflikt wesentlich einer zwischen 
Kapital und Arbeit, denn in allen Ländern gibt es 
Unterstützer und Gegner der Forderung nach 
weltweitem Schutz der Arbeitnehmerrechte 
(Scherrer/Greven 2001). 

 Außerhalb der WTO hat es in multilatera-
len Foren durchaus einige Fortschritte gegeben. 
So entwickelt sich z.B. bei der Weltbank mittler-
weile ein Konsens über die entwicklungsfördern-
de Rolle von Sozialstandards und Arbeitnehmer-
rechten, wozu zentral eine Studie von Werner 
Sengenberger beigetragen hat (Sengenberger 
2002). Vom Weltwährungsfonds, der zweiten 
Bretton Woods-Organisation, ist solches bisher 
aber nicht zu berichten, und Gewerkschaften 
bleiben auch bei der Weltbank weiter umstritten. 
Die ILO hat durch die Debatte eine Erneuerung 
und Aufwertung erfahren, z.B. mit der oben ge-
nannten Declaration, aber auch mit ihrer „decent 
work“-Agenda. Allerdings gibt es weiterhin keine 
Mehrheiten in den tripartistischen ILO-Gremien, 
die Durchsetzung der Kernarbeitnehmerrechte 
auch mit Sanktionen zu befördern. Die OECD hat 
ihre Richtlinien für Multinationale Unternehmen 
im Zusammenhang mit der letztlich gescheiterten 
Durchsetzung eines Multilateralen Investitionsab-
kommens (MAI) etwas verschärft und die Mit-
gliedsländer fördern ihre Anwendung; die 
Richtlinien bleiben aber letztlich unterhalb wirkli-
cher Verbindlichkeit. 

2. Die Grenzen unilateraler und 
freiwilliger Maßnahmen zum Schutz 
von Arbeitnehmerrechten 

Die Vielzahl von „freiwilligen“ (tatsächlich meist 
auf Druck von Konsumentenorganisationen und 
anderen sozialen Bewegungen entstandenen) 
Verhaltenskodizes, die seit dem Scheitern einer 
Verankerung von Arbeitnehmerrechten bei der 
WTO entstanden sind, werden nur unzureichend 
umgesetzt. Damit die Wirksamkeit entlang der 
Zuliefererkette gewährleistet ist, müssten diese 
Selbstverpflichtungen einem ständigen Monito-
ring unterliegen, jedenfalls solange bis sie tat-
sächlich freiwillig eingehalten werden. Diese 
Aufsicht überfordert allerdings die Kapazitäten 
der betroffenen Zuliefererunternehmen und auch 
die zivilgesellschaftlicher Akteure. Es besteht auch 
die Gefahr, dass externe NGOs oder Monitoring-
Unternehmen dauerhaft in die Rolle wirklicher 
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demokratischer Beschäftigtenvertreter schlüpfen, 
insbesondere dort, wo heute Gewerkschaften 
entweder illegal sind oder nur staatlich kontrol-
liert existieren wie z.B. in China. Ein weiteres 
Problem ergibt sich daraus, dass der notwendige 
öffentliche Druck mittelfristig vermutlich nicht 
aufrechterhalten werden kann. Soziale Bewe-
gungen entwickeln sich zyklisch. Auch die Anti-
Sweatshop-Bewegung ist vermutlich darauf an-
gewiesen, dass auf dem Höhepunkt ihrer Mobili-
sierungsfähigkeit ihre Forderungen verbindlich 
institutionalisiert werden. Dies ist bisher aber 
nicht geschehen und in der Bewegung gibt es 
bereits Ermüdungserscheinungen. 

Auch die von einigen internationalen 
Branchengewerkschaftsbünden (Global Union 
Federations, GUFs) und Einzelgewerkschaften mit 
mehr als 25 transnational operierenden Unter-
nehmen verhandelten Internationalen Rahmenab-
kommen (International Framework Agreements, 
IFAs) stoßen auf das Problem des Monitoring. Nur 
wo bereits schlagkräftige lokale Akteure beste-
hen, insbesondere Gewerkschaften, ist die Über-
prüfung der Einhaltung der IFAs möglich. 

Unilaterale Arbeitsrechtsklauseln 

Die USA hat bereits seit Mitte der 1980er Jahre 
Arbeitnehmerrechte in ihre Handelsgesetzgebung 
aufgenommen, die EU seit 1995. Diese Regelungen 
betreffen vor allem die verschiedenen Zollpräferenz-
systeme für Entwicklungsländer (insbesondere die 
so genannten Generalized Systems of Preferen-
ces, GSP). Um in den Genuss von Handelserleich-
terungen zu kommen, müssen diese Länder u.a. 
auch einen Katalog von Arbeitnehmerrechten 
einhalten, der den oben genannten Kernarbeit-
nehmerrechten weitgehend entspricht. Im Fall 
der USA fehlt das Verbot von Diskriminierung, 
dafür gibt es eine Bestimmung über angemesse-
ne Standards bei Lohn, Arbeitszeit und Arbeits-
bedingungen. 

Die spezifischen Regelungen von USA 
und EU unterscheiden sich insbesondere bezüg-
lich der Frage, ob sie Anreize oder Strafen in den 
Vordergrund stellen. Die USA räumen Entwick-
lungsländern bei nicht-sensiblen Produkten voll-
ständige Zollfreiheit ein; diese kann aber (auch 
produkt- oder branchenbezogen) auf Antrag aus 
der Zivilgesellschaft entzogen werden, wenn Ver-
stöße gegen die Arbeitsrechtsklausel vorliegen 
(auch kann der Status als begünstigtes Land ganz 
wegfallen). Die EU-Klausel sieht heute vor, dass 
sowohl bei Verstößen die in unterschiedlichem 

Maße gewährten Zollvorteile entzogen werden 
können, als auch, dass bei der Ratifizierung und 
Einhaltung bestimmter ILO-Konventionen zusätz-
liche Zollvorteile gewährt werden. 

Die Erfahrungen mit den verschiedenen 
unilateralen Klauseln in der US-Handelsgesetz-
gebung sind grundsätzlich positiv, allerdings oh-
ne dass große Fortschritte erzielt worden wären. 
Selbst Kritiker haben konzediert, dass es außer in 
der Frühphase nicht zu protektionistisch motivier-
ten Anträgen gekommen ist. Dies liegt auch dar-
an, dass erstens sensible Produkte von der 
Zollfreiheit ausgenommen werden und zweitens, 
dass angesichts der grundsätzlich freihändleri-
schen Position der US-Regierungen beider Partei-
en wenig Aussicht auf Erfolg für solche Anträge 
bestand. Einer Reihe von Ländern wurden ent-
weder die Zollvorteile zeitweise oder ganz entzo-
gen, anderen wurde dieser Schritt im Rahmen 
von Überprüfungen in Aussicht gestellt. Durch 
diese Maßnahmen kam es in einigen Fällen zu 
nachweisbaren Fortschritten bei der Einhaltung 
von Arbeitnehmerrechten bzw. zur Stärkung lo-
kaler Akteure, insbesondere Gewerkschaften 
(Scherrer/Greven/Frank 1998).  

In jüngerer Zeit hat die Anwendung der 
US-Klauseln nachgelassen, zum einen, weil ange-
sichts der niedrigen GATT-Zollsätze das Druckpo-
tential der Zollpräferenzen nachgelassen hat, zum 
anderen durch die deutliche Skepsis der amtie-
renden Bush-Regierung. Nach nur kurzer Prüfung 
hat die Regierung im April 2004 z.B. eine aus-
führlich begründete Petition des Gewerkschafts-
dachverbands AFL-CIO zurückgewiesen, der 
unilaterale Maßnahmen gegen China verlangt 
(welches keine Zollpräferenzen erhält), da dort 
systematisch die Rechte von geschätzten 150 Mil-
lionen Wanderarbeitern verletzt werden. 

Das stärker auf zusätzliche Anreize set-
zende EU-System ist bisher kaum zur Anwendung 
gekommen, zum einen weil von den europäischen 
Gewerkschaften kaum Beschwerden vorgelegt wor-
den sind, während die US-Gewerkschaften z.T. Be-
schwerden von Gewerkschaften in betroffenen 
Ländern aufgegriffen haben. Bisher gab es z.B. in Eu-
ropa keine Beschwerde über die Arbeitsbedin-
gungen in China, dass Zollpräferenzen erhält, 
und nur Myanmar wurden bisher die Präferenzen 
entzogen.  Auch haben sich nur fünf Länder um 
die zusätzlichen Zollpräferenzen beworben, die es 
seit 1998 und erweitert seit 2001 für die Ratifizie-
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rung und Einhaltung von ILO-Konventionen gibt 
(Ölz 2002). 

Trotz der begrenzten Reichweite der 
Klauseln in unilateralen Systemen (u.a. aufgrund 
der niedrigen GATT-Zölle), sind die zusätzlichen 
Präferenzen nach wie vor für einige Exporteure 
und Importeure weiter wichtig und stellen in ei-
nigen Fällen daher ein erhebliches Druckmittel 
dar. Insgesamt aber bewegen sich die USA und 
die EU auf bilaterale und regionale Handelsver-
einbarungen zu. Die EU will z.B. ihre Präferenz-
abkommen mit 78 AKP-Ländern (Afrika, Karibik, 
Pazifik) im Rahmen des Cotonou-Abkommens 
von 2000 langfristig in bilaterale und/oder regio-
nale reziproke Abkommen (Economic Partnership 
Agreements, EPAs) überführen. Die USA propa-
gieren eine Freihandelszone für die beiden ameri-
kanischen Kontinente, welche ebenfalls einige 
Präferenzregeln und bilaterale Abkommen ablö-
sen würde (Free Trade Area of the Americas, 
FTAA). Ein Grund dafür ist, dass die USA und die 
EU in diesen Verhandlungen mehr Verhand-
lungsmacht haben als in multilateralen Verhand-
lungsrunden wie z.B. der WTO, welche wegen 
der geschlosseneren Positionen von Ent-
wicklungs- und Schwellenländern stocken. Es ist 
aber fraglich, inwieweit diese größere Verhand-
lungsmacht tatsächlich zugunsten des Schutzes 
von Arbeitnehmerinteressen eingesetzt wird. 

3. Kernarbeitnehmerrechte in bilateralen 
und regionalen Vereinbarungen 

Mehr und mehr bilaterale und regionale Handels-
vereinbarungen beinhalten Regelungen über Kern-
arbeitnehmerrechte, weil Gewerkschaften und an-
dere soziale Bewegungen nationale Regierungen 
von entwickelten Ländern drängen, diese The-
men auf die Verhandlungsagenda zu setzen. In 
bilateralen Verhandlungen können diese Regie-
rungen – die zumeist Arbeitsrechtsfragen nicht 
prioritär behandeln – nicht so gut argumentieren, 
dass die Widerstände von Verhandlungspartnern 
zu groß gewesen seien, wie das bei den kompli-
zierteren multilateralen Verhandlungen regelmä-
ßig geschehen ist. Tatsächlich sind die Widerstän-
de in multilateralen Verhandlungen real höher 
und dieser Umstand wird von den Regierungen 
der entwickelten Länder gegenüber den Gewerk-
schaften ausgespielt. 

Die US-Regierung ist z.B. im Rahmen der 
so genannten Fast Track-Gesetzgebung (welche 
dem Präsidenten die Durchsetzung der von ihm 

verhandelten Abkommen im Kongress erleichtert) 
immer wieder verpflichtet worden, in Verhand-
lungen auf den Schutz von Arbeitnehmerrechten 
zu drängen. Trotz der großen Verhandlungs-
macht der USA ist es aber in multilateralen Ver-
handlungen nie zur Verabschiedung einer 
Arbeitsrechtsklausel gekommen, während sich 
die USA in anderen umstrittenen Fragen durch-
setzen konnte. Als Präsident Clinton im Vorfeld 
der WTO-Ministerkonferenz in Seattle 1999 aller-
dings einen entschlossenen Vorstoß machte, war 
dies ein Grund für das Scheitern der Konferenz. 

Seit 1994 hatte der Kongress kein Fast 
Track-Gesetz mehr verabschiedet, was die Verab-
schiedung von Handelsabkommen durch den 
Kongress erschwert bzw. unmöglich macht. Erst 
im August 2002 konnte Präsident George W. 
Bush ein entsprechendes Gesetz (die so genannte 
Trade Promotion Authority) durch den Kongress 
bringen, allerdings trotz Republikanischer Mehr-
heiten nur mit der Auflage, auch Arbeitsrechte im 
Sinne der ILO-Kernarbeitsnormen zu verhandeln. 
Diese sollen im Haupttext der Abkommen veran-
kert werden und über die gleichen Sanktions-
möglichkeiten verfügen wie kommerzielle 
Aspekte. Wie zuvor sind diese Vorhaben aller-
dings Verhandlungsziele unter anderen, und es 
ist durchaus fraglich, dass soziale Fragen für den 
Handelsbeauftragten des Präsidenten einen ho-
hen Stellenwert haben. Da aber zur Zeit keine 
multilateralen Verhandlungen im Rahmen der 
WTO anstehen, sondern bilaterale und regionale, 
könnten Arbeitsrechtsklauseln sich leichter durch-
setzen lassen bzw. ihre Nicht-Durchsetzung nicht 
so gut begründet werden. 

Das Beispiel des North American Agreement 
on Labor Cooperation (NAALC) 

Bereits in den 1990er Jahren waren die USA bei 
regionalen Abkommen erfolgreicher in Bezug auf 
Arbeitsrechtsfragen als in der WTO. Das North 
American Agreement on Labor Cooperation 
(NAALC), das der neugewählte Präsident Bill Clin-
ton 1993 als Nebenabkommen zum Nordameri-
kanischen Handelsabkommen zwischen den USA, 
Kanada und Mexiko nachverhandelte, wurde zu-
nächst gar als „historisch“ gefeiert. Zum ersten 
Mal gab es ein internationales Handelsabkom-
men mit einer Arbeitsrechtskomponente. Sogar 
Handelssanktionen sollten bei Verstößen möglich 
sein.  

Die – ohnehin durch den fortgesetzten 
Widerstand der amerikanischen Gewerkschaften 



Handels- und Investitionsabkommen FES Briefing Paper Februar 2005  Seite 

 
 

6

gegen das NAFTA gebremste – Euphorie war nur 
von kurzer Dauer. Das NAALC etablierte keine 
internationalen Arbeitsrechtsnormen für die drei 
teilnehmenden Länder. Diese wurden nur ver-
pflichtet, ihre jeweilige nationale Gesetzgebung 
einzuhalten. Dieser Fokus basierte auf der Ein-
schätzung der amerikanischen Verhandlungsfüh-
rung, dass nicht die jeweiligen Regelungen des 
Arbeitsrechts, sondern deren Umsetzung proble-
matisch seien. Dies betraf vor allem Mexiko, denn 
von dort wurde die Unterbietungskonkurrenz auf 
der Basis niedrigerer Standards erwartet. 

Das NAALC etabliert einige Institutionen 
wie den Ministerrat und das internationale Sekre-
tariat, vor allem aber so genannte National Ad-
ministrative Offices (NAOs) bei den Arbeits-
ministerien der drei Mitgliedsstaaten, welche 
Beschwerden aus der Zivilgesellschaft bearbeiten. 
Die elf Prinzipien nationalen Arbeitsrechts, die 
von dem Abkommen abgedeckt werden, weisen 
weit über den Katalog der Kernarbeitnehmer-
rechte hinaus. Zwar müssen Verstöße nicht han-
delsbezogen sein, um nach dem Abkommen 
beschwerdefähig zu sein, allerdings sind die Prin-
zipien bezüglich der Durchsetzungsmöglichkeiten 
in drei Gruppen aufgeteilt. Es kann zu Geldstra-
fen und Handelssanktionen kommen (z.B. bei 
Kinderarbeit), aber Verstöße gegen Gewerk-
schaftsrechte können nur zu Beratungen zwi-
schen den Ministern führen.  

Da in Mexiko aber eng mit der langjähri-
gen Regierungspartei PRI verbundene Gewerk-
schaften versuchen, mit politischer Hilfe die 
Organisierungsversuche unabhängiger Gewerk-
schaften zu unterbinden, sind gerade in Bezug 
auf die Vereinigungsfreiheit Probleme zu erwar-
ten. Auch in den USA gibt es zahlreiche Ausei-
nandersetzungen bezüglich gewerkschaftlicher 
Organisierung, da das Arbeitsrecht den Unter-
nehmen große Handlungsfreiheit gibt. Das 
NAALC ist also insbesondere dort schwach, wo 
aus Sicht der Gewerkschaften der größte Bedarf 
an durchsetzungsfähigen Regeln besteht. 

Immerhin hat der öffentliche Petitions-
prozess, der von zivilgesellschaftlichen Akteuren 
immer nur in Bezug auf Verstöße in den jeweils 
anderen beiden Ländern begonnen werden kann, 
transnationale Vernetzung von NGOs und Ge-
werkschaften hervorgebracht oder verstärkt. Und 
auch wenn der Prozess angesichts der geringen 
Verbindlichkeit nicht sehr häufig genutzt wird, so 

hat sich doch die Wahrnehmung verändert, dass 
es hier nur um mexikanische Verhältnisse geht. 
Gewerkschaften in den USA haben um Unter-
stützung ihrer mexikanischen Kollegen gebeten 
und die von diesen vorangetriebenen Petitionen 
dann in den eigenen Kampagnen verwendet (wie 
auch umgekehrt). 

Die eigentlichen Verfahren im Rahmen 
des NAALC haben allerdings bisher nicht zu kon-
kreten Ergebnissen geführt. Keine der insgesamt 
25 Petitionen hat bisher zu direkten Verbesse-
rungen für die Betroffenen geführt. Unabhängig 
von den betroffenen Prinzipien wurden jeweils 
lediglich Konsultationen zwischen den Arbeitsmi-
nistern vereinbart, also die erste Stufe der Kon-
fliktlösung, die in allen Fällen erreicht werden 
kann. Diese Konsultationen resultierten meist in 
Seminaren und/oder Forschungsprojekten. In 
mindestens einem Fall, es ging um den Einsatz 
von Schließungsdrohungen zur Abwehr gewerk-
schaftlicher Organisierung, wurden kontroverse 
Forschungsergebnisse für die Veröffentlichung 
abgeschwächt. Die zweite Stufe des Verfahrens, 
die Einsetzung eines Expertengremiums, wurde 
auch in den Fällen nicht erreicht, wo dies nach 
Maßgabe des Abkommens möglich gewesen wä-
re. 

Die Gründe für die geringen Erfolge des 
NAALC liegen nur z.T. in der spezifischen Ausges-
taltung, argumentieren Dombois et al. (2004), 
denn jeder Versuch von zivilgesellschaftlichen Ak-
teuren, über internationale Regelungen in den 
sensiblen Bereich nationaler Sozialgesetzgebung 
und Arbeitsbeziehungen einzugreifen, würde auf 
erhebliche Widerstände der Regierungen treffen. 
Das NAALC wurde in der Tat von den drei betei-
ligten Regierungen auf höchst unterschiedliche 
Weise institutionell umgesetzt, und zwar vor al-
lem von Mexiko und Kanada nur sehr zögerlich. 
Es herrscht insgesamt ein Klima des Misstrauens, 
das nur vorsichtige diplomatische Vorgehenswei-
sen möglich macht. Es war aber während der Re-
gierungszeit Bill Clintons, und insbesondere 
während Robert Reich sein Arbeitsminister war, 
der politische Wille der USA erkennbar, das Ab-
kommen ernst zu nehmen. Z.B. setzte er sich da-
für ein, dass auch in Fällen, die Missstände in den 
USA zum Gegenstand hatten, Ministerberatun-
gen angesetzt wurden. Auch die US-Gewerk-
schaften, die während des Kalten Krieges in 
Lateinamerika und auch in Mexiko eine höchst 
problematische Antikommunismuspolitik betrie-
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ben hatten, signalisieren, dass Vereinbarungen 
wie das NAALC auch zu Verbesserungen der Ar-
beitsrechtssituation in den USA genutzt werden 
sollen. 

Viele Petitionen im Rahmen des NAALC 
sind von grenzüberschreitenden Koalitionen zivil-
gesellschaftlicher Akteure eingebracht worden. 
Dies hat einerseits damit zu tun, dass die Glaub-
würdigkeit von Anschuldigungen steigt, wenn sie 
durch Informationen von lokalen Akteuren ge-
stützt sind (da sonst der Protektionismusvorwurf 
greift). Andererseits ist die Entwicklung hin zu 
transnationalen Koalitionen ein Zeichen einer 
nicht-intendierten Konsequenz des NAALC, denn 
selbst können diese lokalen Akteure das Verfah-
ren ja nicht in Gang setzen, sie brauchen dafür 
die Unterstützung von Organisationen in mindes-
tens einem der beiden anderen Vertragsstaaten. 
Die begrenzten Möglichkeiten des Abkommens 
(wie auch die Möglichkeiten, die andere Arbeits-
rechtsklauseln bieten, z.B. in den Zollpräferenz-
abkommen) werden also im Kontext von lokalen 
Kampagnen genutzt, deren Strategen sich an be-
freundete Organisationen in den anderen NAFTA-
Ländern wenden und diese bitten, Petitionen ein-
zureichen.  

Insofern ist das NAALC trotz des von 
Dombois et al. konstatierten stillschweigenden 
Kompromisses der Regierungen, das Abkommen 
nicht offensiv zu nutzen, nicht ohne Erfolge. Ins-
besondere in Mexiko trugen die NAALC-
Petitionen, die amerikanische Gewerkschaften 
und NGOs vorgelegt haben, zu den Fortschritten 
bei, die unabhängige Gewerkschaften gemacht 
haben. 

Das Dilemma aller Anstrengungen, von 
außen die Verbesserung von Arbeitsrechten 
durchzusetzen, ist, dass diese Anstrengungen 
dort am erfolgreichsten sind, wo sie relativ weni-
ger notwendig sind. Denn die Fortschritte hängen 
immer vom Vorhandensein starker lokaler Akteu-
re ab, und diese gibt es insbesondere dort nicht, 
wo die Verstöße am gröbsten sind. 

Innovative bilaterale Abkommen der USA: 
Kambodscha und Jordanien 

1999 schloss Präsident Bill Clinton ein Textilab-
kommen mit Kambodscha ab, das 2001 erneuert 
und erweitert wurde. Im Bereich der Arbeitneh-
merrechte sah das Abkommen, das Ende 2004 
mit dem Ende des Multifaserabkommens ausge-

laufen ist, für konkrete Verbesserungen im Textil-
sektor jeweils höhere Quoten für die Einfuhr in 
die USA vor. Die ILO übernahm das Monitoring 
fast aller 200 Fertigungsstätten. Nach den ILO Be-
richten zu Kambodscha sind (2000) insgesamt 
1,4 Millionen US$ für 3 Jahre bereitgestellt wor-
den. Davon finanzieren die USA 1,0 Million US$ 
und die kambodschanische Regierung und der 
Textilindustrieverband (GMAC) jeweils 200 000 
US$. Die Kombination von höheren Importquo-
ten und geringer Monitoring-Belastung ergab für 
Textilunternehmen einen Anreiz, in Kambodscha 
zu produzieren und es entstand gewissermaßen 
eine „ethische Nische“ im Textilsektor. 

Das Monitoring läuft wie folgt ab: Der 
erste Untersuchungsbericht bleibt vertraulich, in-
klusive der Vorschläge für Verbesserungen. Ein 
zweiter Bericht, der sechs Monate später erstellt 
wird, wird veröffentlicht. Um von den zusätzli-
chen Importquoten zu profitieren, muss ein Un-
ternehmen in diesem Zeitraum Verbesserungen 
erzielen. Damit insgesamt die Quote gesteigert 
wird, muss der ganze Sektor Verbesserungen zei-
gen. Somit besteht ein Anreiz für Firmen, Druck 
auf andere auszuüben, ebenfalls Fortschritte bei 
der Einhaltung von Arbeitsrechten zu machen. 

Bereits seit 1994 leisten der amerikani-
sche Gewerkschaftsdachverband AFL-CIO und die 
US-Textilgewerkschaft UNITE Hilfe bei den Orga-
nisierungsbemühen kambodschanischer Gewerk-
schaften. Diese Hilfe ist seit 1999 verstärkt 
worden und die Organisierung ist mittlerweile 
auch außerhalb des Textilsektors erfolgreich. Bis 
Ende 2004 konnten insgesamt erhebliche Fort-
schritte erzielt werden. So wurden zahlreiche Be-
triebe organisiert und es entstand eine nationale 
Vermittlungsbehörde für Arbeitsrechtsfragen. 
Man muss nach Auslaufen des Multifaserab-
kommens nun beobachten, inwieweit die chinesi-
sche Billigkonkurrenz die „ethische Nische“ für 
Kambodscha wieder schließt. 

Im Jahr 2000 verhandelte Clinton ein 
umfassendes Abkommen mit Jordanien, welches 
von den Gewerkschaften in beiden Ländern un-
terstützt wurde. Dies lag einerseits an dem gerin-
gen Handelsvolumen, aber auch daran, dass ein 
bilaterales Abkommen erstmalig eine Arbeits-
rechtsklausel im Haupttext enthält und nicht wie 
z.B. beim NAALC als Nebenabkommen abge-
schlossen wurde. Allerdings ist das Abkommen 
mit Jordanien ebenfalls auf die Einhaltung natio-
nalen Arbeitsrechts beschränkt, wobei es aber 
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anders als bei NAALC keine abgestufte Durchset-
zungsmöglichkeiten gibt. Bei allen Verstößen 
können am Ende Strafzahlungen oder Handels-
sanktionen erfolgen, allerdings müssen die Ver-
stöße handelsbezogen sein, und es gibt keinen 
öffentlichen Petitionsprozess, d.h. die Regierun-
gen müssten selbst aktiv werden. Das Abkom-
men enthält auch eine unverbindliche, d.h. nicht 
sanktionsfähige, Verpflichtung, die internationa-
len Kernarbeitnehmerrechte gemäß der ILO-
Deklaration von 1998 einzuhalten und jedenfalls 
Standards nicht zu senken. 

Bisher ist die Arbeitsrechtsklausel in die-
sem Abkommen nicht getestet worden. Initiati-
ven der amtierenden Regierungen sind auch nicht 
zu erwarten. Tatsächlich gibt es Anzeichen, dass 
die Bush-Regierung der jordanischen inoffiziell 
versichert hat, die Arbeitsrechtsklausel nicht um-
zusetzen, und jedenfalls keine Handelssanktionen 
zu verhängen. 

Arbeitsrechtsklauseln in Abkommen der 
Bush-Regierung 

Nachdem der US-Kongress Präsident Bush im 
August 2002 die so genannte Fast Track-
Autorisierung (Trade Promotion Authority, TPA) 
wieder erteilt hatte, verschlechterten sich die Re-
gelungen bezüglich Arbeitnehmerrechten bei 
neuen bilateralen Abkommen gegenüber denen 
der Clinton-Jahre, obwohl die TPA vordergründig 
die Kriterien verschärft hatte (s.o.). Allerdings 
enthalten sowohl das USA-Chile-Abkommen von 
2002 als auch das USA-Singapur-Abkommen von 
2003 sowie das USA-Australien-Abkommen von 
2004 Klauseln, welche die Vertragspartner auf 
Einhaltung ihrer nationalen Arbeitsgesetzgebung 
verpflichten. Kritiker argumentieren aber, dass 
die Gleichbehandlung von Arbeitsrechts- und 
kommerziellen Fragen nicht gegeben ist, und 
dass für Chile und auch für Australien die Ver-
pflichtung auf die Einhaltung nationalen Rechts 
nicht ausreichend sei, da dieses auch formal nicht 
ILO-konform sei. Pikant ist dabei, dass dieselben 
Kritiker auch das US-Arbeitsrecht in zentralen Tei-
len für nicht ILO-konform halten und dies auch 
deutlich sagen. Beim Singapur-Abkommen ist 
problematisch, dass es eine Insel einschließt, die 
als Produktionsstandort genutzt, aber nicht von 
der Gesetzgebung Singapurs erfasst wird – wo-
mit die Arbeitsrechtsklausel faktisch ausgehebelt 
ist. 

Auch das noch nicht verabschiedete re-
gionale Freihandelsabkommen mit zentralameri-

kanischen Ländern (Central American Free Trade 
Agreement, CAFTA), dass im Mai 2004 unter-
zeichnet wurde, enthält eine Arbeitsrechtsklausel, 
die sich im wesentlichen auf die Verpflichtung zur 
Einhaltung des jeweiligen nationalen Rechts be-
schränkt. Kritiker sind auch hier der Meinung, 
dass dies nicht ausreicht, da die jeweiligen natio-
nalen Gesetze nicht ILO-konform seien. Zwar soll 
es – wie auch bei den bilateralen Bush-Abkom-
men – Kooperationsmaßnahmen und technische 
Hilfe zur Verbesserung der Arbeitsrechtssituation 
geben, aber dies reicht den Kritikern nicht, u.a. 
weil angesichts der angespannten Haushaltslage 
in den USA die Finanzierung solcher Maßnahmen 
nicht gesichert ist. 

Im Unterschied zu den weit gehend von 
den USA abhängigen zentralamerikanischen Län-
dern der CAFTA haben sich die selbstbewusste-
ren südamerikanischen Teilnehmer an den 
Verhandlungen zu einer gesamt-amerikanischen 
Freihandelszone (Free Trade Area of the Ameri-
cas, FTAA) dem US-amerikanischen Ansinnen ei-
ner Arbeitsrechtsklausel nach dem Modell des 
USA-Chile-Abkommens bisher erfolgreich wider-
setzt. Das hat weniger damit zu tun, dass diese 
Regierungen (z.B. Brasilien) gewerkschaftsfeind-
lich sind, sondern ist vielmehr Ausdruck einer ins-
gesamt aggressiveren Verhandlungsstrategie: 
Den USA sollen für das Zugeständnis in dieser 
Frage bei anderen Punkten Zugeständnisse abge-
rungen werden. Da für die amerikanische Ver-
handlungsführung die Arbeitsrechtsfrage aber 
vermutlich keine hohe Priorität hat (wohl aber 
dem TPA-Gesetz nach verhandelt werden muss), 
werden sie eher auf die Durchsetzung anderer 
Punkte auf ihrer Agenda drängen, so dass am 
Ende – wie in der WTO – keine oder nur eine sehr 
stark verwässerte Arbeitsrechtsklausel abge-
schlossen wird. 

Europäische Union: Menschenrechte vor 
Arbeitsrechten 

Im Gegensatz zum amerikanischen Handelsrecht 
und auch den amerikanischen Vorschlägen für 
Arbeitsrechtsklauseln in bilateralen und regiona-
len Handelsabkommen privilegiert die EU Arbeit-
nehmerrechte nicht gegenüber den allgemeinen 
Menschenrechten. Es herrschen im Gegenteil nicht 
enggeführte Arbeitsrechtsklauseln vor, sondern 
Vereinbarungen, die einen Dialog über Men-
schenrechte und Demokratie erlauben sollen. Am 
ehesten entspricht noch die Arbeitsrechtsklausel 
im europäischen Präferenzzollsystem dem ameri-
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kanischen Modell (s.o.), doch auch hier überwie-
gen die Anreizstrukturen die Sanktionsandro-
hungen. Es ist noch unklar, inwieweit die aus 
dem Cotonou-Abkommen mit AKP-Staaten fol-
genden bilateralen oder regionalen (und stärker 
reziproken) EPAs konkretere und sanktionsbe-
wehrte Bestimmungen zu den Kernarbeitsrechten 
enthalten werden (s.o.). 

Gegenüber Beitrittskandidaten hat die 
EU großen Verhandlungsspielraum, bisher gab es 
aber nie explizite Verweise auf ILO-Abkommen in 
den vorlaufenden Assoziierungsabkommen. Auch 
EU-intern haben nationale Rechte gegenüber 
dem Sozialkapitel der europäischen Verträge fak-
tisch Vorrang. Auch wenn es über den dort ver-
ankerten Sozialen Dialog zu einigen EU-weiten 
Vereinbarungen gekommen ist (z.B. bei der Ar-
beitssicherheit), gibt es bislang keinen einheitli-
chen „sozialen Raum“ in der EU. 

In der EU-Außenwirtschaftspolitik sind 
soziale Rechte „integraler Bestandteil“ von bilate-
ralen Abkommen. Gleichwohl hat die EU deutlich 
Stellung bezogen gegen jedwede protektionisti-
sche Verwendung von Arbeitnehmerrechten und 
auch gegen sanktionsbasierte Ansätze. Allerdings 
ist der Respekt von Menschenrechten und Demo-
kratie „essentielles Element“ von Abkommen, 
dessen Missachtung zum Aussetzen von Verträ-
gen führen kann, und über diese Menschen-
rechtsklausel ist auch der Schutz einiger der 
elementaren Arbeitnehmerrechte denkbar. Sie ist 
aber bislang nicht in diesem Sinne angewendet 
worden. Der Fokus der EU liegt demnach auf politi-
schem Dialog, nicht auf Sanktionsdrohung oder 
-anwendung. 

Bilaterale Abkommen der EU 

Das EU-Abkommen mit Südafrika aus dem Jahr 
2000 enthält zwar einen Bezug auf ILO-
Kernarbeitsnormen, aber keine Sanktionsmög-
lichkeiten. Die Schwerpunkte der EU-Politik liegen 
auf technischen Hilfeleistungen und Informati-
onsaustausch mit dem Ziel, die Ausgestaltung 
und Anwendung nationalen Arbeitsrechts zu 
verbessern. Das EU-Abkommen mit Mexiko, das 
ebenfalls im Jahr 2000 die NAFTA-Parität für die 
EU sicherte, enthält keinen expliziten Bezug auf 
Arbeitnehmerrechte. Der Schwerpunkt liegt wie-
derum auf politischem Dialog. Artikel 44 des EU-
Abkommens mit Chile aus dem Jahr 2003 verweist 
auf die Relevanz der ILO-Kernarbeitsnormen. Wie-
derum gibt es keine explizite Verknüpfung im 

Sinne einer Arbeitsrechtsklausel zum Schutz spe-
zifischer Rechte.  

Eine ähnliche Konstellation deutet sich in 
den Verhandlungen zwischen EU und dem süd-
amerikanischen Mercosur an, trotz erheblicher 
Lobby-Arbeit der internationalen Gewerkschafts-
bewegung, eine deutlichere und sanktionsbe-
wehrte Verknüpfung in das Vertragswerk 
aufzunehmen. Ähnliches gilt auch für die Assozi-
ationsabkommen mit Ländern des Mittelmeer-
raums im Rahmen des Barcelona-Prozesses. Zwar 
gibt es eine Verknüpfung mit Menschenrechten, 
zu spezifischen Arbeitnehmerrechten gibt es al-
lerdings nur Vereinbarungen über technische Hil-
feleistungen und Kooperation. Im Rahmen des 
europäisch-asiatischen Dialogs (Asia-Europe Mee-
ting, vielleicht Vorbote von Freihandelsabkom-
men) gibt es bisher keine soziale Dimension, 
sondern nur Treffen zwischen den Gewerkschaf-
ten. 

Insgesamt lassen die bilateralen Abkom-
men und Verhandlungen der EU den Schluss zu, 
dass spezifische Arbeitsrechtsklauseln nicht ange-
strebt werden, insbesondere nicht in der Ver-
knüpfung mit möglichen Sanktionen. Fortschritte 
in Bezug auf Arbeitnehmerrechte können über 
die Instrumente des politischen Dialogs und tech-
nischer Hilfe dennoch erzielt werden, genauso 
wie es bei Verstößen durchaus Sanktionen im 
Rahmen der Menschenrechtsklauseln geben 
könnte. Bisher gibt es aber für beides keine An-
zeichen. 

4. Handlungsoptionen für Gewerkschaften 

Die Herausforderung für die Gewerkschaften, die 
Globalisierung sozial einzuhegen, wird dadurch 
verstärkt, dass nach der „fordistischen Pause“ 
(Christoph Scherrer) die Globalisierung so intensi-
viert wurde, dass über die Produktkonkurrenz 
hinaus die internationale Institutionenkonkurrenz 
die etablierten nationalen „Zähmungsmecha-
nismen“ unter Druck setzt. Dieser Prozess orien-
tiert sich am Leitbild der internationalen Konkur-
renzfähigkeit (vgl. Greven/Scherrer 2005). 

Es sind zwar auch in der Globalisierung 
eine Reihe von Abfederungsmechanismen etab-
liert worden, insbesondere in Bezug auf Finanz-
krisen, aber insgesamt besteht eine erhebliche 
Lücke zwischen den sozialen Re-Regulierungs-
vorhaben und den dominanten Liberalisierungs- 
und Deregulierungsprozessen. Diese Lücke kann 
durch die hier besprochenen Arbeitsrechtsklau-
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seln in Handelsgesetzgebung und -abkommen, 
die bisher meist den Charakter von sozialen Fei-
genblättern haben, nicht geschlossen werden.  

Mittel- und langfristig gefährdet die 
mangelhafte soziale Absicherung der Globalisie-
rung auch die Liberalisierungsbemühen, denn 
diese bedürfen der gesellschaftlichen Akzeptanz. 
Mindestens zwei Formen des Backlashs gegen 
Globalisierung sind heute zu beobachten: Zum 
einen wachsender Protest gegen die „Reformen“ 
im Zusammenhang mit internationaler Konkur-
renzfähigkeit in den entwickelten Ländern, weil 
immer stärker in den Hintergrund gerät, zu wes-
sen Gunsten diese Maßnahmen durchgeführt 
werden. Zum anderen klassische soziale Konflikte 
im Zusammenhang mit Industrialisierungsprozes-
sen in den sich entwickelnden Ländern und in 
Schwellenländern, die zunehmend Produktions-
standort für die ganze Welt werden, insbesonde-
re für einfache Vorgänge und Tätigkeiten (vgl. 
Silver 2003). 

Was können Gewerkschaften tun, um im 
Zusammenhang mit Handelsgesetzgebung und –
abkommen die Zivilisierung und Re-Regulierung 
des globalen Kapitalismus voranzutreiben? Zu-
nächst müssen bessere Argumente zur Begrün-
dung von Arbeitsrechtsklauseln entwickelt, 
empirisch untersucht und verbreitet werden. Im-
mer wieder ist die These eines Standardabsen-
kungswettlaufs („race to the bottom“), die 
letztlich auch der ILO-Präambel (s.o.) zugrunde 
liegt, bestritten worden. Befürworter von Arbeits-
rechtsklauseln haben darauf hingewiesen, dass 
ein solcher ruinöser Wettbewerb dann wahr-
scheinlich ist, wenn Länder auf der Basis einer 
ähnlichen Faktorausstattung auf den gleichen 
Produktmärkten konkurrieren, also eher zwischen 
Entwicklungsländern als zwischen solchen und 
OECD-Ländern. Diese These muss empirisch bes-
ser untermauert werden.  

Auch der Hinweis darauf, dass viele Ar-
beitnehmerrechtsverletzungen (insbesondere die 
Unterdrückung von Gewerkschaften) nicht wirt-
schaftlich, sondern politisch motiviert sind, ist 
ernst zu nehmen. Zwar kann auch in diesen Fäl-
len die Erzeugung von Außendruck sinnvoll sein, 
aber die Reaktionsweise des politischen Regimes 
wird dann nicht auf der Basis allein ökonomischer 
Kalkulationen erfolgen. In jedem Fall ist nicht zu 
erwarten, dass es einen simplen Zusammenhang 
zwischen erhöhtem Außendruck und verbesserter 

Einhaltung von Arbeitnehmerrechten gibt. Sys-
teme industrieller Beziehungen sind hoch kom-
plexe institutionelle Arrangements und filtern 
jeden Außendruck in nationalspezifischer Weise. 
Es kommt unter anderem darauf an, solche lokale 
Akteure zu stärken, die den Außendruck zur Er-
höhung ihrer politischen Möglichkeiten nutzen 
können (s.u.). 

Insgesamt gilt es, das internationale Kräf-
teverhältnis zwischen transnationalen Unterneh-
men und Gewerkschaften zugunsten der 
Letzteren zu verändern, auch in den nationalen 
Zusammenhängen. Maßnahmen im Zusammen-
hang mit bilateralen und regionalen Handelsab-
kommen können dazu einen begrenzten Beitrag 
leisten und so die Aussichten für ein effektives 
und sanktionsbewehrtes internationales Arbeits-
rechtsregime erhöhen. Mittelfristig muss die Ko-
härenz regionaler und bilateraler Handels- und 
Investitionsvereinbarungen erhöht werden. Ledig-
lich auf die Einführung zusätzlicher Arbeitsrechts-
klauseln zu setzen, wird grundlegende Probleme 
in der Welthandelsordnung nicht beseitigen. Mit 
anderen Worten: Wenn die Stoßrichtung eines 
Abkommens erhöhten Druck auf Gewerkschaften 
und Beschäftigte impliziert, kann eine zusätzliche 
Arbeitsrechtsklausel nicht viel mehr als ein Fei-
genblatt sein. Dies gilt auch, wenn es z.B. gelän-
ge, in den EPAs, die auf Grundlage des Cotonou-
Abkommens verhandelt werden, Arbeitsrechts-
klauseln nach dem Vorbild des Abkommens zwi-
schen den USA und Kambodscha zu vereinbaren, 
welches von vielen Beobachtern für besonders 
geeignet gehalten wird. In jedem Fall sollten sol-
che Klauseln stets öffentliche Beschwerden er-
lauben, welche sofort von unabhängigen 
Experten geprüft werden, und mit konkreten 
Sanktionsmöglichkeiten versehen sein, die den 
Sanktionen bei Verstößen gegen kommerzielle 
Teile der Abkommen entsprechen. 

Alle Erfahrungen verweisen zusätzlich 
darauf, dass es für die Effektivität von Arbeits-
rechtsklauseln wichtig ist, dass lokale Akteure 
von dem von außen erzeugten politischen Druck 
profitieren können. Das oben schon angespro-
chene Dilemma, dass starke lokale Akteure meist 
da vorhanden sind, wo der Außendruck relativ 
weniger notwendig ist, kann nur durch besonde-
re Anstrengungen der Gewerkschaften in den 
OECD-Ländern gelöst werden. Wiederum ist das 
Vorbild des Abkommens zwischen den USA und 
Kambodscha instruktiv. Hier haben der Dachver-
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band AFL-CIO und die Textilgewerkschaft UNITE 
seit Jahren die Organisierungs- und Reformbe-
mühungen kambodschanischer Gewerkschaften 
unterstützt. Diese Unterstützungsleistungen, die 
über Beratungsleistungen auf der rechtlichen E-
bene weit hinausgehen, müssen überdies so 
durchgeführt werden, dass sie die demokrati-
schen Kräfte stärken und grenzüberschreitend 
vertrauensbildend sind. Wie die Oppositionshal-
tung oder Indifferenz vieler Gewerkschaften aus 
Entwicklungs- und Schwellenländern bezüglich 
des Vorschlags des Internationalen Bunds freier 
Gewerkschaften (IBFG) zu einer WTO-Arbeits-
rechtsklausel gezeigt hat, sind hier besondere 
Anstrengungen dringend notwendig.  

Auch die Gewerkschaften in den OECD-Ländern 
müssen aber den globalen Re-Regulierungsbemü-
hungen größere Bedeutung einräumen. Bisher 
sind die diesbezüglichen Mobilisierungsanstren-
gungen unzureichend, insbesondere wenn man 
angesichts der zunehmenden Unterbietungskon-
kurrenz davon ausgeht, dass Gewerkschaften 
heute nur noch als Bewegungen für globale Ge-
rechtigkeit Erfolg haben können („global justice 
unionism“, vgl. Sweeney 2004). 

Da kurzfristig gewerkschaftliche Lobby-
Bemühungen nur in begrenztem Maße den Cha-
rakter von Handels- und Investitionsabkommen 
verändern können, müssen Alternativen gesucht 
werden. Hier bieten sich insbesondere die Inter-
nationalen Rahmenabkommen (IFAs) an, die von 
einigen Global Union Federations (GUFs, in Zu-
sammenarbeit mit Einzelgewerkschaften) mit 
transnational operierenden Unternehmen abge-
schlossen worden sind. Bisher sind diese IFAs, die 

einen Fortschritt gegenüber allein von Unterneh-
men beschlossenen Verhaltenskodizes darstellen, 
auf europäische Unternehmen beschränkt. Sie 
erfassen überdies meist nicht die gesamte Zuliefe-
rerkette und weisen erhebliche Schwächen bei 
der Überwachung ihrer Einhaltung auf, z.T. auf-
grund von Ressourcenknappheit bei den GUFs. 
Soll das Instrument der IFAs mehr als punktuelle 
Bedeutung haben, müssen nicht-europäische Un-
ternehmen überzeugt werden, sie abzuschließen, 
und ihre Überwachung muss verbessert werden 
sowie vor allem die Glaubwürdigkeit von Sankti-
onen im Fall von Verstößen. 

Hier eignet sich möglicherweise die amerikani-
sche Gewerkschaftsstrategie der „corporate cam-
paign“, welche darauf ausgerichtet ist, durch ge-
zielte Recherche Ansatzpunkte für Druckkam-
pagnen zu ermitteln und ggf. auszunutzen, auch 
in eskalierender Weise. Aussichtsreich ist m.E. ei-
ne Strategie, welche die Stärke der europäischen 
Gewerkschaften, Kooperation und Dialog, mit 
der Stärke amerikanischer Gewerkschaften, auch 
transnational Druck ausüben zu können, kombi-
niert. Vor allem aber müssen die beiden Formen 
der gewerkschaftlichen Auseinandersetzung mit 
Globalisierung in solchen transnationalen Kam-
pagnen verknüpft werden: die Industrialisierungskon-
flikte in Entwicklungs- und Schwellenländern mit 
dem Widerstand gegen die neoliberale Konkur-
renzfähigkeitsagenda in der OECD-Welt. Nur in 
dieser Verknüpfung können neue Regeln für die 
Weltwirtschaft geschrieben werden, die globale 
Konkurrenz nur auf der Basis von sozialen Min-
destrechten und -standards erlaubt. 
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